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Antrag auf Mitgl iedschaft  
 

Antragsteller(Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort):         

Firmenwortlaut:              

Firmensitz oder Adresse (Staat, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):        

               

Bei Firmen gewerberechtlicher Geschäftsführer für das Detektivgewerbe:      

Firmenbuchnummer:      Telefon:     

Mobil:        Fax:      

Homepage:       Email:      

 

 
Art der Mitgliedschaft (Zutreffendes ankreuzen) 
Jeder Antrag auf Mitgliedschaft wird vom Vorstand geprüft und bei Genehmigung für die Dauer von 12 
Monaten auf Probe angenommen. Details zu dem Aufnahmeverfahren, sowie zu den Rechten und Pflichten 
sind den Statuten zu entnehmen. 

Mitgliedsbeitrag 
pro Kalenderjahr 

□ 

Ordentliche Mitglieder können nur natürliche Personen werden, die einen 
uneingeschränkten Befähigungsnachweis zur Ausübung des Berufsdetektiv-
Gewerbes nach den österreichischen Rechtsbestimmungen von der zuständigen 
inländischen Behörde erlangt haben und in diesem Gewerbe selbständig oder 
unselbständig im österreichischen Bundesgebiet tätig sind. 

250 € 

□ 

Außerordentliche Mitglieder können nur jene natürlichen Personen werden, die in 
einem Unternehmen, welches die erforderlichen im Inland gültigen Voraussetzungen 
für die Ausübung des Gewerbes erfüllt, als Arbeitnehmer beschäftigt sind, oder 
Personen, welche die Erfordernisse für eine ordentliche Mitgliedschaft nur insofern 
erfüllen, als sie über eine eingeschränkte Gewerbeberechtigung verfügen, oder einen 
Befähigungsnachweis von der zuständigen inländischen Behörde erlangt haben, aber 
im Bundesgebiet in diesem Gewerbe nicht tätig sind. 

120 € 

□ 

Firmenmitgliedschaften können von Firmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
das Gewerbe des Berufsdetektivs ausüben, erworben werden. Hierzu ist es 
erforderlich, dass die Firma durch den für das Detektivgewerbe verantwortlichen 
gewerberechtlichen Geschäftsführer ein Ansuchen um Firmenmitgliedschaft an den 
ÖDV richtet. Für die positive Behandlung des Ansuchens ist entscheidend, dass die 
Firma das Detektivgewerbe tatsächlich betreibt. Die Firma erwirbt alle Rechte und 
Pflichten eines außerordentlichen Mitgliedes. 

250 € 

□ 

Korrespondierende („ausländische“) Mitglieder können natürliche oder juristische 
Personenwerden, welche nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen, 
aufgrund ihrer Tätigkeit dem Berufsstand des Detektivs angehören oder diesem nahe 
stehen und über keinen Befähigungsnachweis zur Ausübung des Gewerbes der 
Berufsdetektive nach den österreichischen Rechtsbestimmungen verfügen. 

120 € 

Beilage: Datenblatt 

 

 

 

               

          Ort,Datum         Unterschrift 


